
Reform der Sicherungsverwahrung  

 

Im Bundesgesetzblatt (I 2300 ff.) vom 31.12.2010 wurde das „Gesetz zur Neuordnung 

des Rechts der Sicherungsverwahrung und zu begleitenden Regelungen“ vom 

22.12.2010 (vgl. hierzu ausführlich KammerMitteilungen 4/2010, S. 351 f.) verkündet. Tag 

des Inkrafttretens: 01.01.2011.  

 

Bestandteil dieses Gesetzes ist u.a. das „Gesetz zur Therapierung und Unterbringung 

psychisch gestörter Gewalttäter (Therapieunterbringungsgesetz – ThUG)“ (Art. 5), 

dessen wichtigste Bestimmungen lauten: 

 
§ 1 

Therapieunterbringung 

 

(1) Steht auf Grund einer rechtskräftigen Entscheidung fest, dass eine wegen einer Straftat der 

in § 66 Absatz 3 Satz 1 des Strafgesetzbuches genannten Art verurteilte Person deshalb 

nicht länger in der Sicherungsverwahrung untergebracht werden kann, weil ein Verbot 

rückwirkender Verschärfungen im Recht der Sicherungsverwahrung zu berücksichtigen ist, 

kann das zuständige Gericht die Unterbringung dieser Person in einer geeigneten 

geschlossenen Einrichtung anordnen, wenn 

 

1. sie an einer psychischen Störung leidet und eine Gesamtwürdigung ihrer Persönlichkeit, 

ihres Vorlebens und ihrer Lebensverhältnisse ergibt, dass sie infolge ihrer psychischen 

Störung mit hoher Wahrscheinlichkeit das Leben, die körperliche Unversehrtheit, die 

persönliche Freiheit oder die sexuelle Selbstbestimmung einer anderen Person erheblich 

beeinträchtigen wird, und 

2. die Unterbringung aus den in Nummer 1 genannten Gründen zum Schutz der 

Allgemeinheit erforderlich ist. 

 

(2)  Absatz 1 ist unabhängig davon anzuwenden, ob die verurteilte Person sich noch in Vollzug 

der Sicherungsverwahrung befindet oder bereits entlassen wurde. 
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§ 2 
Geeignete geschlossene Einrichtungen 

 

Für die Therapieunterbringung nach § 1 sind nur solche geschlossenen Einrichtungen geeignet, 

die  

 

1. wegen ihrer medizinisch-therapeutischen Ausrichtung eine angemessene 

Behandlung der im Einzelfall vorliegenden psychischen Störung auf der Grundlage 

eines individuell zu erstellenden Behandlungsplans und mit dem Ziel einer 

möglichst kurzen Unterbringungsdauer gewährleisten können, 

2. unter Berücksichtung therapeutischer Gesichtspunkte und der 

Sicherheitsinteressen der Allgemeinheit eine die Untergebrachten so wenig wie 

möglich belastende Unterbringung zulassen und  

3. räumlich und organisatorisch von Einrichtungen des Strafvollzuges getrennt sind.“ 

 
§ 12 

Dauer und Verlängerung der Therapieunterbringung 

 

(1) Die Unterbringung endet spätestens mit Ablauf von 18 Monaten, wenn sie nicht vorher 

verlängert wird. 

 

(2) Für die Verlängerung der Therapieunterbringung gelten die Vorschriften über die 

erstmalige Anordnung entsprechend. Abweichend von § 9 Absatz 1 Satz 1 kann die 

Beweisaufnahme auf die Einholung eines Gutachtens beschränkt werden. Als 

Sachverständiger ist nicht zu bestellen, wer den Betroffenen bisher behandelt hat oder im 

Rahmen eines ständigen Dienstverhältnisses in der Einrichtung tätig ist, in der der 

Betroffene untergebracht ist oder zuletzt untergebracht war. Als Sachverständiger soll 

nicht bestellt werden, wer den Betroffenen bereits mehr als einmal im Rahmen eines 

Unterbringungsverfahrens nach diesem Gesetz begutachtet hat. 

 

Für die Beiordnung eines Rechtsanwalts bestimmt § 7 ThUG: 
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(1) Das Gericht hat dem Betroffenen zur Wahrnehmung seiner Rechte im Verfahren und für 

die Dauer der Therapieunterbringung einen Rechtsanwalt beizuordnen. § 78c Absatz 1 

und 3 der Zivilprozessordnung gilt entsprechend. 

 

(2) Der beigeordnete Rechtsanwalt hat die Stellung eines Beistands. § 48 Absatz 1 Nummer 

3 und Absatz 2 der Bundesrechtsanwaltsordnung gilt entsprechend. 

 

(3) Die Beiordnung ist auf Antrag des beigeordneten Rechtsanwalts oder des Betroffenen 

nach rechtskräftigem Abschluss des gerichtlichen Verfahrens aufzuheben, wenn der 

Antragsteller hieran ein berechtigtes Interesse hat. Die Aufhebung der Beiordnung aus 

wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt. Wird die Beiordnung während der 

Therapieunterbringung aufgehoben, so ist dem Betroffenen unverzüglich ein anderer 

Rechtsanwalt beizuordnen. 

 

(4) Von der Beiordnung ausgenommen sind Vollzugsangelegenheiten. 

 

§ 20 ThUG regelt die Vergütung des Rechtsanwalts wie folgt: 

 
(1) In Verfahren nach diesem Gesetz über die Anordnung, Verlängerung oder Aufhebung der 

Therapieunterbringung erhält der Rechtsanwalt Gebühren in entsprechender Anwendung 

von Teil 6 Abschnitt 3 des Vergütungsverzeichnisses zum 

Rechtsanwaltsvergütungsgesetz. 

 

(2) § 52 Absatz 1 bis 3 und 5 des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes ist auf den 

beigeordneten Rechtsanwalt (§ 7) entsprechend anzuwenden. Gegen den Beschluss 

nach § 52 Absatz 2 des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes ist die Beschwerde statthaft; § 

16 Absatz 2 ist anzuwenden. 

 

(3) Der beigeordnete Rechtsanwalt erhält für seine Tätigkeit nach rechtskräftigem Abschluss 

eines Verfahrens nach Absatz 1 bis zur ersten Tätigkeit in einem weiteren Verfahren eine 

Verfahrensgebühr nach Nummer 6302 des Vergütungsverzeichnisses zum 

Rechtsanwaltsvergütungsgesetz. Die Tätigkeit nach Satz 1 ist eine besondere 

Angelegenheit im Sinne des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes. 
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Das Gesetz finden Sie im BGBl. I 2010 Nr. 68 unter 

http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl 
 

http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl

